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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BV/559/2020 
 

Tagesordnungspunkt 

Kinderbetreuungsangebote 
Aussetzung der Elternbeiträge 
Antrag der SPD 
Empfehlung der Landesverbände 
Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen und Personal Datum: 28.04.2020 
Bearbeiter: Sturm AZ:  

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeinderat 28.04.2020 öffentlich 

 

Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat beschließt, auf die Erhebung der Elternbei-
träge in allen Pfinztaler Kinderbetreuungseinrichtungen (Kin-
dertagesstätten, Kindertagespflege, Schülerhorte, Vorschul-
klasse und tGTS) zu verzichten, sofern und solange keine 
Betreuung oder lediglich die Notbetreuung in Anspruch ge-
nommen wird. 
Der Beschluss wird auf Elternbeiträge begrenzt, die im Zeit-
raum 01.04.2020 bis 31.07.2020 anfallen. 

 
Pflichtaufgabe   
Freiwillige Aufgabe  X 
 
Ziel der Verwaltung: 
Verzicht auf die Erhebung der Elternbeiträge bis maximal Juli 2020 

 
 
Finanziellen Auswirkungen der Maßnahme: 

 
Produktgruppe/Name 21.10 & 36.50 

Ordentlicher Ertrag (gesamt)  

Ordentlicher Aufwand (gesamt)  

davon Abschreibungen  

Jahr Erträge Aufwand Sachkonto 

2020 232.000 € 550.292 €  

2021 € € 
 
 

2022 € € 
 
 

2023 € € 
 
 

2024 € € 
 
 

 
X außer-/überplanmäßiger Aufwand 
 
Personelle Auswirkungen: 

Keine  
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Sachverhalt: 

 
Aus Gründen des Infektionsschutzes gegen das Virus SARS-Cov-2 findet in den Kinderta-
geseinrichtungen seit 17.03.2020 nur eine Notbetreuung statt. 
 
Am 20.03.2020 hat die SPD-Fraktion beantragt, auf die Erhebung der Elternbeiträge im 
Monat April 2020 zu verzichten.  

 
Städte- und Gemeindetag Baden-Württemberg haben ihren Mitgliedern am 24.03.2020 emp-
fohlen, den Einzug der Elternbeiträge und Kindergartengebühren im April auszusetzen. Die 
Vier-Kirchen-Konferenz hat sich der Empfehlung angeschlossen. 
 
Nach der Gemeindeordnung obliegt es dem Gemeinderat, darüber zu entscheiden, ob und in 
welchem Umfang von der Erhebung der Elternbeiträge abgesehen wird. Dabei sind folgende 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen: 
 
1. Die vertraglichen Vereinbarungen mit den Eltern sehen eine Zahlungspflicht auch für den 

Fall vor, dass die Einrichtungen vorübergehend schließen. Schon deshalb stellt ein Bei-
tragsverzicht kein Geschäft der laufenden Verwaltung dar. 

 
2. Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen belaufen sich monatlich auf 100.421 (Kindergär-

ten) bzw. 37.152 € (Schülerhorte, Vorschulklasse und tGTS).  
 

3. Die Kommunen sollen vom Land Baden-Württemberg einen teilweisen Kostenausgleich 
(ca. 58.000 €/Monat) erhalten.  

 
4. Der August ist ohnehin beitragsfrei. 
 
5. Momentan kann keine definitive Aussage darüber getroffen werden, wie lange die Notbe-

treuung aufrecht zu erhalten ist.  
 
Die Verwaltung schlägt deshalb vor, solange bzw. zunäcsht maximal bis 31.07.2020 auf die 
Erhebung der Elternbeiträge in allen Pfinztaler Kinderbetreuungseinrichtungen (Kindertages-
stätten, Kindertagespflege, Schülerhorte, Vorschulklasse und tGTS) zu verzichten, sofern 
keine Betreuung oder lediglich die Notbetreuung in Anspruch genommen wird. 
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Verfolgte Ziele aus Pfinztal 2035/Klimaoffensive  
 

Gesamtbeurteilung: 

xxx 

Ziele: 
Pfinztal… 

Bewertung 

Bemerkung 
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…macht mobil 
   

 
 
 

…ist aktiv 
   

 
 

 

…schafft Raum 

    
 
 

 

…bildet und betreut 

    
 

 
 

…verbindet 

    
 

 
 

…bietet Service 

    
 

 
 

…versorgt sich 

    
 

 
 

…ist stolz auf Nachhaltigkeit 
    

 

 
 

Querschnittsziele 

Umwelt-
schutz/Ökologie/Nachhaltigkeit/ 
Klimaoffensive 

 
 
 

 

Haushaltskonsolidierung/  
Schuldenabbau/ alternative  
Finanzierungsmodelle 

 
 
 

 

Kommunale Pflichtaufgaben/ 
Investive Infrastrukturprojekte  

 

 

 

 

   
 
 
 
Anlagen: 
xxx   
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